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Reglement 

 

Individuelle Unterstützung für Junioren/innen 
 
 
Die VEREINIGUNG DER SEGELFLUG-VETERANEN des AeCS richtet jährlich eine individuelle Unterstützung für Ju-
nioren/Juniorinnen aus. 
 
 
Teilnahme Anspruchsberechtigt sind Piloten/Pilotinnen, welche zum Zeitpunkt des reglementarischen Abschluss-

datums des NSFW das 25. Altersjahr noch nicht zurückgelegt haben. 
 

Bedingung Die Anwärter/innen haben im Bewertungsjahr, das identisch ist mit der Dauer des NSFW, mit einem 
einsitzigen (nicht motorisierten) Segelflugzeug der Club-, der Standard-, der 15m- oder der 18m-Klasse 
am: 

• Nationalen Segelflugwettbewerb (NSFW) obligatorisch und an einer 

• Regionalen Segelflug-Meisterschaft (RM) und/oder an der 

• Segelflug-Junioren Schweizermeisterschaft (JSM) und/oder an der 

• Segelflug Schweizermeisterschaft (SM) und/oder an einem 

• ausländischen Wettbewerb gemäss Wettbewerbsliste des SFVS, mindestens aber an zwei der vor-
genannten Wettbewerbe teilzunehmen. 

 
Wertung Das Resultat aus dem NSFW sowie das beste Resultat aus den anderen Wettbewerben werden auf-

grund der Schlussranglisten zur Wertung herangezogen. Hierzu wird der Prozentanteil der vom Anwärter 
erflogenen Punkte zu den vom Sieger erreichten Punkte (100%) ermittelt. Die aus jeder der beiden Kon-
kurrenzen erreichten Prozentzahlen werden addiert. Die höchste Summe ergibt den ersten Rang, die 
nächstfolgenden Ergebnisse den 2. und den 3. Rang. Die Ermittlung wird dem Segelflugverband (SFVS) 
übertragen. 
 

Preise Die Gesamtsumme beträgt CHF 5’000.- 
Die Preisgelder werden an die Ränge 4 und folgende ausgerichtet. Dabei wird die Anzahl der geflogenen 
Wettbewerbe miteinbezogen. Die Zuteilung der Preise obliegt der VSV. 
 

Preisübergabe Die jeweiligen Beträge werden durch die VSV an die Piloten/innen direkt ausbezahlt. 
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Die vorliegende Fassung wurde an der Vorstandssitzung vom 9. November.2022 in Luzern genehmigt. 


